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Arbeitszeitregelung für Selbstständige

Arbeitszeitvorschriften gelten ab 1. November 2012 für selbstständige Kraftfahrer

Am 16. Juli 2012 wurde das Gesetz zur Regelung der Arbeitszeit von selbständigen Kraftfahrern vom 11. 

Juli 2012 veröffentlicht. Die Regelungen treten ab dem 1. November 2012 in Deutschland in Kraft.

Nach dem Gesetz darf ein selbstständiger Kraftfahrer* unter anderem eine Arbeitszeit von 48 Stunden 

wöchentlich nicht überschreiten. Er kann seine Arbeitszeit auf bis zu 60 Stunden verlängern, wenn er 

innerhalb von vier Kalendermonaten im Durchschnitt nicht mehr als 48 Stunden wöchentlich arbeitet. 

Leistet der selbstständige Kraftfahrer Nachtarbeit, darf er in einem Zeitraum von jeweils 24 Stunden 

nicht länger als zehn Stunden arbeiten. 

Der selbstständige Kraftfahrer ist verpflichtet, seine Arbeitszeit täglich aufzuzeichnen, soweit sie nicht 

durch ein analoges oder digitales Kontrollgerät aufgezeichnet wird. Die Aufzeichnungspflicht gilt nicht 

für allgemeine administrative Tätigkeiten, die keinen direkten Zusammenhang mit der gerade 

ausgeführten spezifischen Transporttätigkeit aufweisen. Die Aufzeichnungen sind ab Erstellung 

mindestens zwei Jahre aufzubewahren. 

Die Bundesregierung hält die Einbeziehung von echten Selbstständigen in Arbeitszeitregelungen, die Die Bundesregierung hält die Einbeziehung von echten Selbstständigen in Arbeitszeitregelungen, die 

über die Lenk- und Ruhezeiten hinaus gehen, auf Grund der unmittelbar geltenden Verordnung (EG) Nr. 

561/2006 aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht für geboten und für einen Fremdkörper im 

geltenden Arbeits- und Wirtschaftsrecht. Sie setze sich daher zusammen mit anderen Mitgliedstaaten 

dafür ein, dass die Kommission einen neuen Vorschlag vorlege (vgl. BR-Drucks. 858/11). Da nicht 

absehbar sei, ob und wann die Kommission einen neuen Vorschlag vorlege, bedurfte es nunmehr –

ungeachtet dieser Bedenken – einer Anpassung des deutschen Rechts an die Vorgaben der Richtlinie 

2002/15/EG. 

* Definition des selbstständigen Kraftfahrers gemäß Artikel 3 Buchstabe e) der Richtlinie 2002/115/EG: 

„selbstständiger Kraftfahrer“ alle Personen, deren berufliche Tätigkeit hauptsächlich darin besteht, mit 

Gemeinschaftslizenz oder einer anderen berufsspezifischen Beförderungsermächtigung gewerblich im 

Sinne des Gemeinschaftsrechts, Fahrgäste oder Waren im Straßenverkehr zu befördern, die befugt sind, 

auf eigene Rechnung zu arbeiten, und die nicht durch einen Arbeitsvertrag oder ein anderes 

arbeitsrechtliches Abhängigkeitsverhältnis an einen Arbeitgeber gebunden sind, die über den 

erforderlichen freien Gestaltungsspielraum für die Ausübung der betreffenden Tätigkeit verfügen, deren 

Einkünfte direkt von den erzielten Gewinnen abhängen und die die Freiheit haben, als Einzelne oder 

durch eine Zusammenarbeit zwischen selbständigen Kraftfahrern Geschäftsbeziehungen zu mehreren 

Kunden zu unterhalten. 
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